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Im Zuge der Errichtung von 
Bauwerken in der Umgebung 
von Flugplätzen sind bereits in 
der Planungsphase vielzählige 
Anforderungen aufgrund der 
Nähe zum Flugplatz im Allge-
meinen, aber auch zu flugsiche-
rungstechnischen Anlagen im 
Speziellen zu berücksichtigen. 
Diesbezüglich sind durch den 
Gesetzgeber spezifische Flä-
chensysteme festgelegt, die der 
fortwährenden Hindernisüber-
wachung für die sichere Durch-
führung des Luftverkehrs die-
nen (vgl. Abbildung 2). Darüber 
hinaus sind zur Gewährleistung 
einer permanenten Ortung und 
Navigation von Luftfahrzeugen 
(LFZ) sog. Anlagenschutzberei-
che (bspw. für Radaranlagen 
oder Instrumentenlandesyste-
me (ILS), vgl. Abbildung 1) ein-
zuhalten.

Im Rahmen des Genehmi-
gungsprozesses eines Bauwer-
kes bedarf es nach LuftVG [1] der 
Einbeziehung der zuständigen 
Landesluftfahrtbehörde in das 
Baugenehmigungsverfahren, 
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wenn o. g. Flächensysteme be-
einflusst werden könnten. Als 
behördliche Entscheidungshilfe 
dient hierbei eine Stellungnah-
me des Bundesaufsichtsamtes 
für Flugsicherung (BAF) unter 

fachlicher Mitwirkung der DFS, 
aber auch ein durch den An-
tragsteller beizufügendes Gut-
achten, welches einerseits den 
Nachweis der Risikoäquivalenz 
trotz ggf. vorliegender Ver-

letzung der Hindernisbegren-
zungsflächen und andererseits 
einer störungsfreien Funktions-
weise der Flugsicherungsanla-
gen zu erbringen hat.

Abbildung 1: Schutzbedürftige Flugsicherungsanlagen (ILS-Landekurssender/Kursmonitor) am Flugplatz. 
Bildquelle: GfL mbH

Abbildung 2: Darstellung Bauschutzbereich nach § 12 LuftVG (links) und Hindernisbegrenzungsflächen nach ICAO/EASA (rechts). 
Bildquelle: LuftVG [1] / EASA CS-ADR-DSN [3]
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Derartige Nachweise erbrin-
gen die Gesellschaft für Luft-
verkehrsforschung mbh (GfL) 
in Kooperation mit Flight Calib-
ration Services GmbH (FCS). Im 
vorliegenden Artikel stellen wir 
das bei GfL und FCS entwickelte 
Nachweisverfahren vor.

Risikobewertung 
von Bauwerken 
im Nahbereich 
von Flugplätzen

Bei festgestellten Verletzun-
gen spezifischer Hindernisflä-
chen können Nachweisverfah-
ren entsprechend der Interna-
tionalen Zivilluftfahrtorgani-
sation (ICAO) [2] bzw. der Euro-
päischen Agentur für Flugsi-
cherheit (EASA) [3] in Form von 
Sicherheitsbewertungen (sog. 
Safety Assessment bzw. Aero-
nautical Study) geführt wer-
den. Für vorliegend erläuter-
te Methodik werden zunächst 
die Hindernisbegrenzungsflä-
chen entsprechend internati-
onaler und nationaler Richtli-
nien auf potenzielle, durch das 
geplante Bauwerk verursachte 
Durchdringungen geprüft. So-
fern Hindernisdurchdringun-
gen ermittelt wurden, erfolgt 
die Anwendung einer durch GfL 
entwickelten und an individuel-
le Flugplatzgegebenheiten an-
passbaren Analysemethodik, 
um die Verträglichkeit des Bau-
vorhabens mit den Belangen si-
cheren Flugbetriebes nachwei-
sen zu können [4].

Ausgangspunkt ist das Unter-
suchungsverfahren für Flug-
verkehr unter Standardbedin-
gungen. Dieses betrachtet jene 
Flugbewegungen, die den ty-
pischen verfahrenskonformen 
Randbedingungen des Flug-
betriebes an einem Flugplatz 
entsprechen. Sofern an diesem 
Flugplatz Instrumentenflugver-
fahren (bspw. satellitenbasier-
te Anflugverfahren oder ILS-
Anflüge) durchgeführt werden, 
erfolgt eine Auswertung von 
Radardaten dieser An- und Ab-
flugverfahren. Auf diese Weise 
können Aufenthalts- bzw. Kurs-
ablagewahrscheinlichkeiten 

von LFZ ermittelt und schließ-
lich Aussagen zu Kollisions-
wahrscheinlichkeiten mit dem 
geplanten Baukörper abgeleitet 
werden (vgl. Abbildung 3). Die 
Risikobewertung erfolgt exem-
plarisch für ILS-Anflugverfah-
ren mittels Grenzwertvergleich 

entsprechend des ICAO Collisi-
on Risk Modell (CRM).

Anschließend folgt das Unter-
suchungsverfahren für Flugver-
kehr unter Ausnahmebedingun-
gen. Hierin werden jene Flug-
bewegungen untersucht, die 
aufgrund unvorhergesehener 
Vorkommnisse an Bord und/
oder am Boden bzw. in unmit-
telbarer Umgebung des LFZ 
nicht entsprechend der Stan-
dardverfahren (Standard Opera-
ting Procedures, SOPs) erfolgen 
und zu unplanmäßigen Flug-
manövern bzw. Flugtrajektorien 
führen können. Die Bewertung 
des Kollisionsrisikos derartiger 
Flugbewegungen mit dem ge-
planten Bauvorhaben erfolgt im 
Rahmen eines Mehrstufenprüf-
plans [4], der zumindest nachfol-
gende fünf Prüfstufen enthält:

In Stufe 1 erfolgt die Prüfung 
genereller flugbetrieblicher 
Randbedingungen unter Be-
rücksichtigung lokaler Flug-

platzgegebenheiten. Hierbei 
werden u. a. geeignete Gefah-
renszenarien unter Berücksich-
tigung von An- und Abflügen 
sowie Fehlanflügen bestimmt. 
Weiterhin werden zweckmäßi-
ge Referenzluftfahrzeuge fest-
gelegt, die typischerweise am 

untersuchten Flugplatz operie-
ren bzw. für den vorliegenden 
Untersuchungsgegenstand kri-
tische Randbedingungen (insb. 
Steigleistung) aufweisen.

In anschließender Stufe 2 wer-
den mögliche Kollisionstrajek-
torien bei unterstelltem Di-
rektüberflug über das geplante 
Bauwerk geprüft. Diesbezüglich 
wird der Frage nachgegangen, 
ob unter Zugrundelegung von 
Flugleistungen/-eigenschaften 
der Referenzluftfahrzeuge ein 
derartiger Überflug unter Be-
rücksichtigung flugzeugseitig 
erreichbarer Kurvenradien und 
weiterer flugleistungsspezifi-
scher Zulassungsvorgaben und 
Randbedingungen nach Flug-
handbuch (i. W. zulässige Quer-
neigungswinkel bzw. Drehge-
schwindigkeit) überhaupt mög-
lich ist.

Anhand der festgelegten Refe-
renzluftfahrzeuge sowie der er-
mittelten Kollisionstrajektorien 

erfolgt im Rahmen von Stufe 3 
die Prüfung auf Realisierbarkeit 
des Überfluges mittels Flugleis-
tungsberechnungen auf Basis 
der Minimalanforderungen ge-
mäß Zulassungsvorschriften der 
LFZ (für den Großteil von Ver-
kehrsflugzeugen ist dies EASA 

CS-25). So wird explizit geprüft, 
ob ein sicherer Überflug des 
Bauwerkes bereits anhand der 
generischen, minimalen Steig-
leistungsanforderungen mit 
ungünstigen Randbedingungen 
(bspw. Triebwerksausfall) ge-
währleistet werden kann.

Innerhalb der Stufe 4 werden 
anschließend mögliche Ablagen 
vom Sollflugpfad mittels Flug-
spuraufzeichnungen von Flug-
simulatoren untersucht. Unter 
Annahme kritischer Wetter- 
und Betriebsbedingungen (z. B. 
Seitenwind und Triebwerksaus-
fall) sowie Berücksichtigung in-
dividueller Fertig- und Fähigkei-
ten von LFZ-Besatzungen wird 
ermittelt, ob die Lage des Bau-
werkes unter den genannten, 
ungünstigen Betriebsbedingun-
gen als kritisch im Überflug ein-
zustufen ist (vgl. Abbildung 4).

In abschließender Prüfstufe 5 
werden die tatsächlichen Über-
flughöhen anhand von Flug-

Abbildung 3: Exemplarisches, normalverteiltes Streuverhalten um den Sollflugpfad im Anflug. 
Bildquelle: GfL mbH
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leistungsberechnungen gemäß 
Flughandbüchern bzw. unter 
Anwendung zertifizierter Flug-
leistungssoftware untersucht. 
Insofern werden nun nicht 
mehr nur die zulassungsseitig 
einzuhaltenden Minimalanfor-
derungen, sondern die tatsäch-
lich vom LFZ-Hersteller nach-
gewiesenen (i. d. R. besseren) 
Steigleistungen herangezogen. 
So wird festgestellt, ob die tat-
sächlichen, stets über den zu-
lassungsseitig geforderten 
Steigleistungen der Referenz-
luftfahrzeuge eine hinreichen-
de Flughöhe über den kritischen 
Hindernissen gewährleisten.

Sofern nach Anwendung derar-
tiger Horizontal- bzw. Vertikal-
analyse des Flugverlaufs nicht 
vernachlässigbare Risiken für 
eine Kollision von LFZ und Bau-
werk verbleiben, erfolgt soweit 
möglich die Entwicklung geeig-
neter infrastruktureller bzw. 
betrieblicher Maßnahmen zur 
Risikominderung, um dennoch 
einen sicheren und regelmäßi-
gen Flugbetrieb gewährleisten 
zu können.

Signaturtechnische 
Analyse von Bauwerken  
im Bereich von 
Flugsicherungsanlagen

Derartige Objekte in Flughafen-
nähe stellen aber auch poten-
zielle Risiken für die Flugver-
kehrskontrolle durch unge-
wünschte Signalverfälschungen 
von Radar- und Navigationsan-
lagen aufgrund von Reflexionen 
elektromagnetischer Wellen an 
der Gebäudeoberfläche dar. Die 

hierfür erforderliche „signatur-
technische Bewertung“ im Rah-
men eines Bauantragsverfah-
rens erfolgt in Kooperation mit 
unserem Partner FCS GmbH, 
der über langjährige sachver-
ständige Erfahrung im Bereich 
der Flugvermessung und Refle-
xionsanalysen verfügt. Die Er-
fassung möglicher Störpotenzi-
ale auf Flugsicherungsanlagen 
folgt dabei einem mehrstufigen 
Prozess, der numerische Simu-
lationen zur Mehrwegeausbrei-
tung umfasst. Im Rahmen der 
abschließenden Risikobewer-
tung werden die Simulationser-
gebnisse in Form von Fehlerdia-
grammen den Grenz- bzw. Tole-
ranzwerten gemäß ICAO Annex 
10 [5] gegenübergestellt. Im Falle 
der Verletzung dieser Vorgaben 
wird auch hier nach Optionen 
zur Reflexions- bzw. Risikomin-
derung gesucht: Die Drehung 
des Bauobjektes, die Neigung 
einzelner Fassadenelemente 
oder der Einsatz dämpfender 
Baumaterialien für die Fassa-
dengestaltung sind mögliche 
Lösungen, um schließlich die 
Zulassungsfähigkeit der geplan-
ten Baumaßnahme zu erlangen.

Vorteile des 
Nachweisverfahrens im  
Zuge der Genehmigung  
von Bauwerken

Das hier vorgestellte Nachweis-
verfahren ermöglicht eine in 
bisherigen Verfahren nicht er-
reichte Präzision in der Bewer-
tung geplanter Bauwerke im 
Flughafennahbereich hinsicht-
lich Hindernisfreiheit sowie 
möglicher Störwirkungen von 

Flugsicherungsanlagen. Da die-
ses Nachweisverfahren bereits 
in der frühen Planungsphase 
eines Bauprojektes verlässli-
che Aussagen zur grundsätzli-
chen Genehmigungsfähigkeit 
liefert, können bei Feststellung 
kritischer Auswirkungen hin-
sichtlich Hindernisfreiheit bzw. 
Störwirkungen frühzeitig und 
damit wirtschaftlich Optimie-
rungsmaßnahmen in die Pla-
nung eingebracht werden. Un-
tersuchungsergebnisse werden 
dabei den zuständigen Fach-
behörden und dem Flugsiche-
rungsdienstleister stets umge-
hend zur Verfügung gestellt, 
um so Risiken in der Bauausfüh-
rung weiter zu minimieren.

Die vorgestellte Methodik wur-
de bereits in zahlreichen Pla-
nungsprojekten von Bauwer-
ken in der Umgebung von Flug-
plätzen bzw. direkt auf dem 
Betriebsgelände (wie z. B. am 
Verkehrsflughafen Frankfurt/
Main [6], [7], [8]) erfolgreich ange-
wandt.
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